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Regeste

Einreiseverbot

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.

E. 1.2
Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs.
1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 50
Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Über sie entscheidet das Bundesverwaltungsgericht
endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 1 BGG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und - soweit nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Bundesrecht von
Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren
nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten
Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum
Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2014/1 E. 2 m.H.).

E. 3.1
Landesrechtliche Grundlage der angefochtenen Verfügung vom 28. Mai 2018 bildet Art. 67
AIG, obwohl diese Bestimmung nicht explizit erwähnt wird. Sie ist inhaltlich identisch mit
Art. 67 des Ausländergesetzes (AuG), welches auf den 1. Januar 2019 hin eine namentliche
und inhaltliche Anpassung erfuhr. Die Absätze 1 und 2 der Bestimmung zählen eine Reihe
von Tatbeständen auf, welche ein Einreiseverbot nach sich ziehen oder nach sich ziehen
können.



E. 3.2
Das SEM verfügt Einreiseverbote gegenüber weggewiesenen Auslän-derinnen und
Ausländern, wenn die Wegweisung nach Art. 64d Abs. 2 Bst. a-c AIG sofort vollstreckt
wird (Art. 67 Abs. 1 Bst. a AIG) oder die betroffene Person nicht innerhalb der angesetzten
Frist ausgereist ist (Art. 67 Abs. 1 Bst. b AIG). Es kann sodann nach Art. 67 Abs. 2 Bst. a-c
AIG Einreiseverbote gegen ausländische Personen erlassen, die gegen die öffentliche
Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese
gefährden (Bst. a), Sozialhilfekosten verursacht haben (Bst. b) oder in Vorbereitungs-,
Ausschaffungs- oder Durchsetzungshaft genommen worden sind (Bst. c). Das
Einreiseverbot wird - so Art. 67 Abs. 3 AIG - für eine Dauer von höchstens fünf Jahren
verfügt, kann aber für eine längere Dauer angeordnet werden, wenn von der ausländischen
Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht
(vgl. BVGE 2014/20 E. 5). Aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen kann die
verfügende Behörde ausnahmsweise von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen
oder ein Einreiseverbot endgültig oder vorübergehend aufheben (Art. 67 Abs. 5 AIG).

E. 3.3
Das Einreiseverbot stellt keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten dar, sondern dient
der Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (vgl.
Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002
[nachfolgend: Botschaft] BBl 2002 3813, welche in Bezug auf die Regelungen zum
Einreiseverbot weiterhin massgeblich ist; vgl. auch BVGE 2008/24 E. 4.2). Die öffentliche
Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG bildet den Oberbegriff der
polizeilichen Schutzgüter. Dabei umfasst die öffentliche Ordnung die Gesamtheit der
ungeschriebenen Ordnungsvorstellungen, deren Befolgung nach der herrschenden sozialen
und ethischen Anschauung als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen
Zusammenlebens anzusehen ist. Die öffentliche Sicherheit bedeutet die Unverletzlichkeit
der objektiven Rechtsordnung, der Rechtsgüter der Einzelnen (Leben, Gesundheit, Freiheit,
Eigentum usw.) sowie der Einrichtungen des Staates (Botschaft, a.a.O., S. 3809). Eine
Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt unter anderem vor, wenn
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Verfügungen missachtet werden (vgl. Art. 77a
Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und
Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]; inhaltlich identisch mit Art. 80 Abs. 1 Bst. a VZAE
in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung). Unter diese Begriffsbestimmung
fallen auch Widerhandlungen gegen Normen des Ausländerrechts. Der Schluss auf eine
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dagegen setzt konkrete Anhaltspunkte
dafür voraus, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher
Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
führen wird (Art. 77a Abs. 2 VZAE; inhaltlich identisch mit Art. 80 Abs. 2 VZAE in der bis
zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung). Bestand ein solches Verhalten in der
Vergangenheit, so wird die Gefahr entsprechender künftiger Störungen von Gesetzes wegen
vermutet (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 3760 sowie Urteil des BVGer F-5570/2016 vom 22.
März 2018 E. 4.2). Bei Drittstaatsangehörigen kommt der Rückfallgefahr sodann nicht
dieselbe zentrale Bedeutung zu wie bei freizügigkeitsberechtigten Personen, und es darf
auch generalpräventiven Überlegungen Rechnung getragen werden (vgl. BGE 139 II 121 E.
5.3; 136 II 5 E. 4.2).

E. 3.4



Wird gegenüber einer Person, welche nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation besitzt, ein
Einreiseverbot verhängt, so wird sie nach Massgabe und Bedeutung des Falles im SIS II zur
Einreiseverweigerung ausgeschrieben (vgl. Art. 21 und Art. 24 der Verordnung [EG] Nr.
1987/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über die
Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten
Generation [SIS-II-VO, Abl. L 381/4 vom 28. Dezember 2006]; Art. 21 der
N-SIS-Verordnung vom 8. März 2013 [SR 362.0]). Damit wird der betroffenen Person
grundsätzlich die Einreise in das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten verboten (vgl. Art. 6
Abs. 1 Bst. d sowie Art. 14 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 2016/399 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das
Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex] [kodifizierte
Fassung] Abl. L 77 vom 23. März 2016 [nachfolgend: SGK] sowie Art. 32 Abs. 1 Bst. a
Ziff. v und vi der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, Abl. L 243/1
vom 15. September 2009]). Die Mitgliedstaaten können ihr aus wichtigen Gründen oder
aufgrund internationaler Verpflichtungen die Einreise gestatten beziehungsweise ein Visum
mit räumlich beschränkter Gültigkeit ausstellen (vgl. Art. 6 Abs. 5 Bst. c SGK und Art. 25
Abs. 1 Bst. a Visakodex).

E. 4.1
Zur Begründung der bis am 14. Oktober 2020 verlängerten Fernhaltemassnahme hielt die
Vorinstanz fest, der Beschwerdeführer sei vom Obergericht des Kantons Solothurn mit
Urteil vom 17. März 2017 wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und
Raubes sowie räuberischer Erpressung zu einer Zusatzstrafe von 24 Monaten Freiheitsstrafe
zum Urteil des Amtsgerichts Olten-Gösgen vom 25. Januar 2013 verurteilt worden. Das
Obergericht habe somit die Strafe gegenüber dem erstinstanzlichen Urteil deutlich erhöht.
Entgegen den Ausführungen im rechtlichen Gehör vom 18. Mai 2018 habe das SEM die
Fernhaltemassnahme aufgrund des erstinstanzlichen Urteils auf vier Jahre begrenzt. Wäre
die nun vorliegende rechtskräftige Verurteilung des Obergerichts Solothurn zum Zeitpunkt
der Erteilung des Einreiseverbots vorgelegen, hätte dies zu einer deutlich längeren
Fernhaltemassnahme geführt. Zudem habe der Beschwerdeführer mit Strafbefehl vom 24.
August 2016 wegen Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz zu 60 Tagessätzen
verurteilt werden müssen. Der Umstand, dass er während des laufenden Verfahrens erneut
delinquiert habe, zeige klar auf, dass er Mühe bekunde, sich an die Rechtsordnung zu
halten. Deshalb erachte das SEM, unter Berücksichtigung der massiven Strafverschärfung,
die bisherige Bewährungszeit im Ausland als zu kurz und die Verlängerung der
Fernhaltemassnahme um ein Jahr als angebracht und verhältnismässig. Gemäss Gesuch um
bedingte Entlassung vom 31. Januar 2018 beabsichtige der Beschwerdeführer, zusammen
mit der Ehefrau und dem gemeinsamen Kind in C._______ Wohnsitz zu nehmen. Somit
tangiere das Einreiseverbot die familiäre Beziehung nicht. Auch stehe dem
Beschwerdeführer bei Vorliegen wichtiger Gründe die Möglichkeit offen, mittels Gesuch
die zeitweilige Suspendierung der Fernhaltemassnahme zu beantragen.

E. 4.2
Die Begründung der Beschwerde knüpft weitgehend an die bereits erwähnte Stellungnahme
vom 18. Mai 2018 an (vgl. Sachverhalt, Bst. T). Zusätzlich wird in der Beschwerde geltend
gemacht, der Beschwerdeführer habe seine Lehren aus den verschiedenen Verfahren



gezogen. Dass seit der Verübung der Tat und der rechtskräftigen Verurteilung teilweise
Jahre vergingen, könne ihm nicht zur Last gelegt werden. Aus der angefochtenen
Verfügung werde klar, dass die Vorinstanz mit dem Einreiseverbot ein strafbares Verhalten
adäquat sanktionieren wolle. Sie habe Sinn und Zweck dieser Fernhaltemassnahme
missverstanden. Das Einreiseverbot sei keine "Zusatzstrafe". Es gehe hier nicht um die
Vergangenheit, sondern darum, künftige Straftaten zu verhindern. Mit keiner Silbe habe die
Vorinstanz begründet, warum sich das Sicherheitsrisiko mit dem Urteil des Obergerichts
vom 17. März 2017 erhöht haben solle. Um die Rechtfertigung des verlängerten
Einreiseverbots überprüfen zu können, sei es unabdingbar, sich mit dem Sicherheitsrisiko
des Beschwerdeführers zu befassen. Das Obergericht habe dem Beschwerdeführer eine gute
Prognose gewährt. Eine Verlängerung des Einreiseverbots wäre aber nur zulässig, wenn
sich das Sicherheitsrisiko seit der erstmaligen Verhängung des Einreiseverbots nicht
verbessert haben sollte. Bei der Beurteilung eines allfälligen Sicherheitsrisikos müssten
auch das Motiv der Straftaten und allfällige Veränderungen im privaten Umfeld des
Beschwerdeführers berücksichtigt werden. Der jugendliche Leichtsinn sei verflogen. Bei
einer Rückkehr in die Schweiz hätte der Beschwerdeführer bei seinem Onkel ([...]) auch
eine sichere Arbeitsstelle. Noch einmal sei daran erinnert, dass er seit der erstmaligen
Verhängung des Einreiseverbots nie mehr eine Straftat begangen habe. Die durchaus
positiven Veränderungen im privaten Umfeld seien kaum beachtet worden. Der festgestellte
Sachverhalt sei in diesem Punkt unvollständig. In der angefochtenen Verfügung sei
festgehalten, dass die Ehefrau mit dem Kind in C._______ Wohnsitz nehmen könne. Der
Beschwerdeführer habe zwar eine solche Aussage gemacht, inzwischen habe sich aber nach
einer Lagebeurteilung gezeigt, dass der Umzug der Ehefrau in den Kosovo keine
realistische Variante darstelle. Sie sei Schweizer Staatsbürgerin. Trotz Betreuung eines
Kleinkinds arbeite sie in der Region G._______, weil der Beschwerdeführer nicht in der
Lage sei, Unterhalt zu zahlen. Bereits aus wirtschaftlichen Gründen komme für die junge
Familie ein Umzug nicht in Frage. Eine mehrjährige Abwesenheit würde die künftigen
Chancen der Ehefrau auf dem Schweizer Arbeitsmarkt erheblich beeinträchtigen. Aufgrund
der Distanz und der wirtschaftlich knappen finanziellen Verhältnisse sei es ihr auch kaum
möglich, regelmässig in den Kosovo zu reisen. Das Einreiseverbot führe dazu, dass das
verfassungsmässig geschützte Familienleben (Art. 8 EMRK) nicht mehr gelebt werden
könne. Zu beachten sei auch, dass der Beschwerdeführer nach der Eheschliessung mit einer
Schweizer Bürgerin gestützt auf Art. 42 AuG einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer
Aufenthaltsbewilligung habe. Dieser Anspruch sei gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung auch beim Einreiseverbot zu berücksichtigen. Weiter leide der
Beschwerdeführer an Herzproblemen (Insuffizienz, Herzrhythmusstörungen etc.). Im
Kosovo könne er medizinisch nicht adäquat behandelt werden. Es stehe dort weder
qualifiziertes Personal noch ausreichend technisches Material zur Verfügung. Die
Verlängerung des Einreiseverbots erweise sich unter familiären und gesundheitlichen
Gesichtspunkten als unverhältnismässig.

E. 4.3
In ihrer Vernehmlassung wendet die Vorinstanz im Wesentlichen ein, der
Beschwerdeführer übersehe, dass es sich beim angeordneten Einreiseverbot vom 28. Mai
2018 nicht um eine sogenannte "Zusatzstrafe", sondern um eine Verlängerung eines
Einreiseverbots handle. Diese Verlängerung beruhe im Wesentlichen darauf, dass die Taten
vom Obergericht des Kantons Solothurn als gravierender eingestuft worden seien als
ursprünglich angenommen. Gemäss dessen Urteil vom 17. März 2017 sei der



Beschwerdeführer - zusätzlich zum erstinstanzlichen Urteil - des Bruchs amtlicher
Beschlagnahme, des Raubes, der räuberischen Erpressung, des mehrfachen Diebstahls und
des Versuchs dazu, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs verurteilt worden.
Er sei dementsprechend zu einer Zusatzstrafe von 24 Monaten verurteilt worden. Entgegen
seinen Ausführungen werde bei der Verlängerung des Einreiseverbots nicht ein bestimmtes
Verhalten des Beschwerdeführers sanktioniert, sondern es gehe darum, künftige Störungen
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu verhindern. Da das Obergericht wider Erwarten
die Strafe massgeblich ausgedehnt habe, dehne sich auch die Präventionsphase aus. Der
Beschwerdeführer verkenne demnach, dass sich die Sach- und Rechtslage verändert habe.
Dem Beschwerdeführer entgehe die Tatsache, dass die Verurteilung vom 24. August 2016
wegen verschiedener SVG-Delikte nicht im ersten Einreiseverbot vom 15. Oktober 2015
miteinberechnet worden sei, auch wenn es sich um eine Straftat vom 21. Januar 2015
handle. Diese Straftat sei daher im Einreiseverbot vom 28. Mai 2018 miteinbezogen
worden. Dementsprechend sei es auch unerheblich, ob der Beschwerdeführer seit dem
ersten Einreiseverbot eine Straftat begangen habe oder nicht. Auch sei dies für das
angefochtene Einreiseverbot kein massgebliches Kriterium gewesen.Durch das
Einreiseverbot würden dem Beschwerdeführer Besuchsaufenthalte bei seinen
Familienangehörigen in der Schweiz nicht grundsätzlich untersagt. Es stehe ihm offen,
gestützt auf Art. 67 Abs. 5 AuG aus wichtigen Gründen die zeitweilige Suspension der
angeordneten Fernhaltemassnahme zu beantragen. Ausserdem könne ein Anspruch auf
Neuprüfung eines Familiengesuchs nach fünf Jahren geltend gemacht werden. Es sei nicht
ersichtlich, inwiefern sich der Beschwerdeführer hinsichtlich seiner Herzprobleme nicht in
einem Krankenhaus im Kosovo behandeln lassen könne, zumal er einen
Krankenhausaufenthalt gemäss der mit der Beschwerde eingereichten Beilage 9 verweigere.
Gemäss Art. 67 Abs. 3 AuG und der Praxis des SEM werde bei schwerwiegenden
Verstössen und Gefährdungen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung (bsp.
längerfristige Freiheitsstrafen von mehr als 18 Monaten) ein Einreiseverbot von 5 bis 10
Jahren ausgesprochen. Aufgrund der Tatsache, dass der Beschwerdeführer sich zusätzlich
des Bruchs amtlicher Beschlagnahme, des Raubes, der räuberischen Erpressung, des
mehrfachen Diebstahls und des Versuchs dazu, der Sachbeschädigung und des
Hausfriedensbruchs schuldig gemacht habe, könne hier von einem schweren Verstoss gegen
die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgegangen werden. Zudem könne eine
Rückfallgefahr bei diesen Straftaten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die
Verlängerung der bestehenden Fernhaltemassnahme um ein Jahr sei daher aus
generalpräventivem Zweck zur Vermeidung künftiger Verstösse angezeigt und
verhältnismässig. Mit Blick auf die ständige Praxis und die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts, wonach schwere Delikte - wie im vorliegenden Fall -
regelmässig ein über fünfjähriges Einreiseverbot zu begründen vermöchten, sei das
Einreiseverbot sogar eher kurz ausgefallen.

E. 4.4
Replikweise macht der Beschwerdeführer namentlich geltend, das Obergericht habe
lediglich den Freispruch wegen des Bruchs amtlicher Beschlagnahme aufgehoben. Die
anderen von der Vorinstanz erwähnten Schuldsprüche seien bereits erstinstanzlich
ausgesprochen worden. Der Bruch amtlicher Beschlagnahme sei jedoch
verschuldensmässig nicht ins Gewicht gefallen und rechtfertige sicherlich keine
Verlängerung eines Einreiseverbots. Das Obergericht habe somit nicht die Strafe
massgeblich ausgedehnt, sondern lediglich das Strafmass anders beurteilt. Das künftige



Sicherheitsrisiko, welches vom Beschwerdeführer ausgehe, sei damit nicht verändert
worden. SVG-Delikte, die viele Jahre zurückliegen würden, könnten kaum eine
Verlängerung des Einreiseverbots rechtfertigen. Die Vorinstanz habe denn auch mit keiner
Silbe begründet, warum das im Januar 2015 begangene SVG-Delikt das vom
Beschwerdeführer ausgehende Sicherheitsrisiko massiv erhöhen solle. Wenn die Vorinstanz
das Sicherheitsrisiko neu beurteilen wolle, hätte sie auch die komplett geänderte familiäre
Situation (Heirat, Kind), die Zusicherung einer Arbeitsstelle und den Bruch mit dem
früheren Kollegenkreis in diese Beurteilung miteinbeziehen müssen. Indem sie dies
unterlassen habe, zeige sie, dass sie nicht das Sicherheitsrisiko beurteilt habe, sondern mit
dem Einreiseverbot lediglich auf vergangene Straftaten abstelle, was nicht zulässig sei, da
das Einreiseverbot damit zu einer Art Zusatzstrafe verkomme.Wenn die Vorinstanz schon
auf ein Arztzeugnis abstellen wolle, sollte sie aber auch erwähnen, dass es gemäss diesem
Zeugnis im Kosovo weder ausgebildetes medizinisches Personal noch entsprechende
Geräte gebe, um den Beschwerdeführer adäquat behandeln zu können. Die von der
Vorinstanz erwähnte Rückfallgefahr widerspreche der Beurteilung des Strafvollzugs, zumal
der Beschwerdeführer vorzeitig aus diesem entlassen worden sei.

E. 5
Wie der Beschwerdeführer zu Recht bemerkt, ergingen die von der Vor-instanz erwähnten
Schuldsprüche (wegen Raubes, räuberischer Erpressung, Diebstahls, Sachbeschädigung und
Hausfriedensbruchs) bereits im erstinstanzlichen Urteil des Richteramts Olten-Gösgen vom
9. Juni 2015. Demgegenüber wurde der Beschwerdeführer hinsichtlich des Bruchs
amtlicher Beschlagnahme, begangen am 5. Juli 2012, mit vorgenanntem Urteil zunächst
freigesprochen, indessen mit Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 17. März
2017 für schuldig erkannt. Ausserdem verurteilte ihn die Staatsanwaltschaft des Kantons
Solothurn mit Strafbefehl vom 24. August 2016 wegen Verstosses gegen das SVG und die
Verkehrsregelnverordnung (VRV, SR 741.11). Mit dem Bruch amtlicher Beschlagnahme
und den Verstössen gegen das SVG und die VRV ist dem Beschwerdeführer eine
Widerhandlung gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorwerfbar, was gestützt auf
Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG den Erlass eines Einreiseverbots rechtfertigt. Die Begründung der
angefochtenen Verfügung lässt denn auch erkennen, dass das SEM diese Bestimmung
herangezogen hat, auch wenn sie nicht explizit erwähnt wird. Dass der Strafbefehl vom 24.
August 2016 in der vorliegenden Verfügung mitberücksichtigt wurde, ist vor dem
Hintergrund, dass er im Zeitpunkt des Erlasses des Einreiseverbots vom 15. Oktober 2015
noch nicht ergangen war, nicht zu beanstanden. Die Vorbringen, wonach der
Beschwerdeführer seine Lehren aus den verschiedenen Verfahren gezogen habe und der
jugendliche Leichtsinn verflogen sei, sind aufgrund der erwähnten gesetzlichen Vermutung
(vgl. E. 3.3) nicht massgeblich. Mit dem Hinweis darauf, dass er seit der erstmaligen
Verhängung des Einreiseverbots nie mehr eine Straftat begangen habe, vermag der
Beschwerdeführer jedenfalls die Vermutung der noch immer von ihm ausgehenden
Gefährdung nicht umzustossen.

E. 6
Bezüglich der Dauer der Fernhaltemassnahme ist vorerst darauf hinzuweisen, dass das vom
SEM verfügte zweite Einreiseverbot in Anbetracht der in Art. 67 Abs. 3 erster Satz AIG
statuierten, geltenden Maximaldauer grundsätzlich maximal weitere fünf Jahre dauern darf.
Bei der Bemessung der Dauer der Fernhaltemassnahme wird dabei auf das Datum der
zweiten Verfügung abgestellt (vgl. Urteil des BVGer F-1444/2014 vom 9. Mai 2018 E. 4.4



und E. 6.1; betreffend Fernhaltemassnahmen von längerer Dauer vgl. E. 6.2 - 6.3 ebenda).
Ausgehend von diesem Zeitpunkt wird - auch unter Berücksichtigung der Umstände,
welche zum ersten Einreiseverbot geführt haben - geprüft, welche Dauer für die
"Anschlusssperre" angemessen und verhältnismässig erscheint. Mit dieser Vorgehensweise
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Einreiseverbot keine Strafe ist, die ein
bestimmtes Verhalten sanktioniert. Es handelt sich vielmehr um eine präventivpolizeiliche
Administrativmassnahme, die primär künftige Störungen der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung verhindern soll (vgl. dazu ANDREA BINDER OSER, in: Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad Art. 67 AuG N 3). Das vorliegende Einreiseverbot
wurde bis zum 14. Oktober 2020 befristet, weshalb es - gerechnet vom 28. Mai 2018 an -
die gesetzliche fünfjährige Maximaldauer nicht überschreitet. Vor diesem Hintergrund ist
grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass das SEM eine "Anschlusssperre" verfügt hat.

E. 7.1
Der Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es zeitlich auszugestalten
ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Zentrale
Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende
Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt.
Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten
Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen
Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler
Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 555 ff.).

E. 7.2
Der Beschwerdeführer hat - wie dargelegt - wegen Bruchs amtlicher Beschlagnahme und
Delikten im Bereich des SVG und der VRV gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung
im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG verstossen. Sein Fehlverhalten wiegt objektiv nicht
leicht, kommt doch den ausländerrechtlichen Normen im Interesse einer funktionierenden
Rechtsordnung grundsätzlich eine zentrale Bedeutung zu. Namentlich das generalpräventiv
motivierte Interesse, die ausländerrechtliche Ordnung durch eine konsequente
Massnahmenpraxis zu schützen, ist als gewichtig einzustufen (zur Zulässigkeit der
Berücksichtigung generalpräventiver Aspekte in Konstellationen, in denen wie hier kein
sogenannter Vertragsausländer betroffen ist, vgl. Urteil des BGer 2C_516/2014 vom 24.
März 2015 E. 4.3.2 m.H.). Überdies liegt eine spezialpräventive Zielsetzung der
Massnahme darin, dass sie die Betroffenen ermahnt, bei einer allfälligen künftigen
Wiedereinreise in die Schweiz nach Ablauf der Dauer des Einreiseverbots die für sie
geltenden Regeln einzuhalten (vgl. hierzu Urteil des BVGerF-4229/2017 vom 7. Dezember
2018 E. 5.2 m.H.). Es besteht somit ein gewichtiges öffentliches Interesse an der
Fernhaltung des Beschwerdeführers. Die Vorinstanz war berechtigt, das bestehende
Einreiseverbot zur Abwendung künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung zu verlängern. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass Strafrecht und
Ausländerrecht unterschiedliche Ziele verfolgen und unabhängig voneinander anzuwenden
sind. Während der Straf- und Massnahmenvollzug nebst der Sicherheitsfunktion eine
resozialisierende beziehungsweise therapeutische Zielsetzung hat, steht für die
Migrationsbehörden das Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im
Vordergrund. Bei ihrer Legalprognose wenden sie einen im Vergleich mit den Straf- und
Strafvollzugsbehörden strengeren Beurteilungsmassstab an (vgl. BGE 137 II 233 E. 5.2.2
m.H.). Dass das Obergericht Solothurn dem Beschwerdeführer eine gute Prognose gestellt



hat und er vorzeitig aus dem Strafvollzug entlassen wurde, bedeutet von daher nicht, dass er
im heutigen Zeitpunkt kein Risiko für die öffentliche Sicherheit und Ordnung mehr
darstellt.

E. 7.3
Den öffentlichen Interessen sind sodann die privaten Interessen des Beschwerdeführers
gegenüberzustellen. Diesbezüglich beruft er sich auf das in Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs.
1 BV verankerte Recht auf Achtung des Familienlebens. Ausserdem weist er darauf hin,
dass seine gesundheitlichen Probleme im Kosovo, wo er sich seit der Wegweisung vom 3.
Mai 2018 aufhalten soll (vgl. BVGer-act. 1, Beilage 8), nicht adäquat behandelt werden
könnten.

E. 7.3.1
Es steht ausser Frage, dass das Einreiseverbot das Recht der Beteiligten auf ein von
staatlichen Eingriffen ungestörtes Familienleben berührt. Bei der Beurteilung der
Eingriffsschwere ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine Wohnsitznahme des
Beschwerdeführers in der Schweiz wie auch die Pflege regelmässiger persönlicher
Kontakte zu seinen hierzulande lebenden Angehörigen (Ehefrau und gemeinsames Kind)
grundsätzlich bereits an einem fehlenden Anwesenheitsrecht scheitern (vgl. dazu BVGE
2013/4 E. 7.4.1 und 7.4.2), nachdem seine Niederlassungsbewilligung vom Bundesgericht
mit Urteil 2C_576/2014 vom 13. Januar 2015 rechtskräftig widerrufen wurde. Der
Umstand, dass er in Nordmazedonien/im Kosovo allfälligen Schwierigkeiten bei der
Reintegration ausgesetzt ist, kann im Rahmen des vorliegenden Verfahrens daher nur sehr
eingeschränkt Berücksichtigung finden. Auch eine allfällige Bewilligung im Rahmen des
Familiennachzugs gestützt auf Art. 42 AIG bildet nicht Gegenstand des vorliegenden
Verfahrens. Hierfür ist der Kanton zuständig, wobei das Einreiseverbot im Falle einer
Bewilligungserteilung aufzuheben wäre (vgl. BVGE 2013/4 E. 7.4.1). Sollte die Familie
des Beschwerdeführers sich entgegen seinen Ausführungen nicht im Kosovo vereinigen
können, gilt Folgendes:

E. 7.3.2
Das über den Beschwerdeführer verhängte Einreiseverbot hat, über den Entzug des
Aufenthaltsrechts hinaus, zur Folge, dass dieser seine hier lebenden Angehörigen nicht
einmal mehr mittels Visum besuchen darf. Die Verhältnismässigkeit der Massnahme an
sich wird dadurch nicht in Frage gestellt, wäre doch ansonsten das Instrument des
Einreiseverbots gegenüber allen Personen mit Familienangehörigen in der Schweiz per se
unzulässig (Urteil des BGer 2C_270/2015 vom 6. August 2015 E. 8.2). Die bestehenden
familiären Bindungen können von daher nur in der Weise berücksichtigt werden, dass es
dem Beschwerdeführer unter bestimmtenVoraussetzungen offensteht, eine Suspension des
Einreiseverbots zu beantragen (vgl. Art. 67 Abs. 5 AuG) und diese für eine angemessene
Dauer - die gleichzeitig öffentlichen und privaten Interessen Rechnung trägt - angeordnet
wird. Gegenseitigen Treffen ausserhalb des Schengen-Raums und insbesondere in
Nordmazedonien/im Kosovo stehen keine Hindernisse entgegen. Darüber hinaus ist es der
Familie zuzumuten, den Kontakt mittels Telefon oder via moderne Kommunikationsmittel
(SMS, E-Mail, WhatsApp, Skype, Facebook usw.) zu pflegen. Durch diese Möglichkeiten
ist auch für die Kernfamilie, Ehefrau und minderjähriges Kind, ein gewisses Mass an
Familienleben, bei dem das gemäss Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November
1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107) zu berücksichtigende Kindeswohl (vgl.



BGE 135 I 153 E. 2.2.2 [S. 157]) nicht ausser Acht gelassen wird, gewährleistet.

E. 7.3.3
Auch wenn es für den Beschwerdeführer, der als knapp 3½-Jähriger in die Schweiz kam,
nicht einfach gewesen sein dürfte, sein ihm hierzulande vertrautes Umfeld zu verlassen,
darf davon ausgegangen werden, dass er als bald 28-Jähriger in der Lage ist, in
Nordmazedonien/im Kosovo auf eigenen Beinen zu stehen. Bereits das Bundesgericht hielt
im Urteil vom 13. Januar 2015 fest, dass der Beschwerdeführer keine besonderen Gründe
geltend mache, die spezifisch für ihn die Ausreise nach Nordmazedonien unzumutbar
machen würden. Dass die allgemeinen Lebensumstände dort weniger günstig sein mögen
als in der Schweiz, mache die Ausreise nicht unzumutbar. Auch wenn der
Beschwerdeführer keine nahen Verwandten in Nordmazedonien mehr habe, sei doch darauf
hinzuweisen, dass weltweit viele junge Menschen in seinem Alter in Länder ziehen würden,
die ihnen völlig fremd seien, und sich dort ohne Weiteres zu integrieren vermöchten.
Weshalb ihm eine Integration in Nordmazedonien, das ihm immerhin von seiner
Muttersprache und von Ferienaufenthalten her nicht völlig unvertraut sei, nicht möglich
sein solle, werde nicht dargelegt (vgl. a.a.O., E. 2.6). Da der Beschwerdeführer sich nach
eigenem Wunsch im Kosovo niederlassen will, ist von der Zumutbarkeit seines dortigen
Aufenthalts auszugehen.

E. 7.3.4
Im Zusammenhang mit den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Herzproblemen
(vgl. BVGer-act. 1, Beilage 9 [Arztzeugnis vom 20. Mai 2018]) ist festzustellen, dass eine
entsprechende medizinische Betreuung auch im Kosovo gewährleistet ist. So verfügt
namentlich die in Pristina ansässige Universitätsklinik Kosovo als grösste und wichtigste
staatliche Gesundheitseinrichtung über 15 Kliniken und Unterabteilungen, insgesamt 38
medizinische Einrichtungen und Organisationseinheiten, darunter Labor-einrichtungen und
eine Zentralapotheke. Der Grossteil der gängigen Krankheiten kann in diesen Kliniken
behandelt werden. Ausserdem ist heute, unter Einbezug privater Apotheken, ein Grossteil
der Medikamente zur Behandlung der gängigen Krankheitsbilder verfügbar (vgl. Bericht
des SEM vom 9. März 2017 "Focus Kosovo. Medizinische
Grundversorgung").Gleichermassen wäre die medizinische Versorgung des
Beschwerdeführers in Nordmazedonien gesichert. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass
bereits die Vorinstanz in ihrem Antwortschreiben vom 29. Juni 2018 auf das
Suspensionsgesuch vom 14. Juni 2018 festhielt, nach Rücksprache und Abklärungen
könnten die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers sehr wohl im Kosovo
behandelt werden, weshalb eine Behandlung in der Schweiz nicht zwingend erforderlich sei
(vgl. Sachverhalt, Bst. Y).

E. 7.4
Eine wertende Abwägung der sich gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen
führt insgesamt zum Schluss, dass das um ein Jahr verlängerte Einreiseverbot sowohl im
Grundsatz als auch hinsichtlich der Dauer eine verhältnismässige und angemessene
Massnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellt. Die damit
einhergehende Erschwernis des Familienlebens wird durch das öffentliche
Fernhalteinteresse gedeckt und ist daher nach Massgabe von Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art.
36 BV gerechtfertigt. Eine Verletzung des Rechts auf Familienleben gemäss Art. 8 Ziff. 1
EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV kann in der Massnahme nicht erkannt werden. Das verhängte



Einreiseverbot entspricht denn auch der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. etwa
Urteil F-91/2017 vom 14. Dezember 2017). Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, auf die
weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers näher einzugehen.

E. 8
Der über das Einreiseverbot hinausgehende Ausschluss der Bewegungsfreiheit im
Schengen-Raum, der auf die Ausschreibung des Beschwerdeführers im SIS II
zurückzuführen ist (vgl. dazu E. 3.4), ist ebenso wenig zu beanstanden. Der Eingriff wird
durch die Aktenlage gerechtfertigt (vgl. Art. 21 i.V.m. Art. 24 SIS-II-VO). Zum einen ist
aufgrund des Verhaltens des Beschwerdeführers - wie oben ausgeführt - von einer
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auszugehen, zum anderen hat die
Schweiz die Interessen der Gesamtheit aller Schengen-Staaten zu wahren (vgl. BVGE
2011/48 E. 6.2). Es bleibt den Schengen-Staaten unbenommen, dem Beschwerdeführer bei
Vorliegen besonderer Gründe die Einreise ins eigene Hoheitsgebiet zu gestatten (vgl. E. 3.4
sowie Art. 67 Abs. 5 AIG).

E. 9
Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung im Lichte von Art. 49
VwVG nicht zu beanstanden ist. Die Beschwerde ist demzufolge abzuweisen.

E. 10
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Der am 10. August 2018 einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der
Verfahrenskosten zu verwenden. (Dispositiv nächste Seite)
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